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Rechtsprechung zum öffentlichen Dienstrecht von Bund und Kantonen

Frühpensionierung eines 
Lehrers – Festsetzung des 
Betrags der Überbrückungsrente

Bundesgericht, 10. März 2004, i.S. X c. Staatsrat des Kantons Freiburg und Verwaltungsge-
richt des Kantons Freiburg

Sachverhalt
X., geboren 1942, war seit
dem 1. September 1961 im
Kanton Freiburg als Lehrer
tätig. Am 2. Mai 2001 bewil-
ligte ihm der Staatsrat des
Kantons Freiburg einen unbe-
zahlten Urlaub für die Zeit
vom 1. September 2001 bis
zum 31. August 2002.

Im Rahmen einer Aktion
zur Förderung der freiwilligen
Frühpensionierung von Be-
amten ersuchte X. am 15. No-
vember 2001 um Frühpensio-
nierung und Ausrichtung
einer AHV-Überbrückungs-
rente auf den 31. August
2002. Da aber eine Frühpen-
sionierung gemäss Dekret
über die Förderung der frei-
willigen Pensionierung des
Staatspersonals (nachfolgend:
«Dekret») erst nach Voll-
endung des 60. Altersjahrs
möglich war, erklärte sich X.
am 23. Februar 2002 mit
einer Verlängerung seines
unbezahlten Urlaubs bis zum
30. September 2002 und der
Pensionierung auf den 
1. Oktober 2002 einverstan-
den.

Der Staatsrat gewährte X.
den unbezahlten Urlaub vom
1. September 2001 bis zum
30. September 2002 und eine
AHV-Überbrückungsrente
von CHF 1922.00 (entspre-
chend 93.33% der maximalen
einfachen AHV-Rente). 

X. erhob gegen diesen Ent-
scheid Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht und verlangte
die Zusprechung einer Über-
brückungsrente von 100%.
Nachdem das Verwaltungsge-
richt die Beschwerde abgewie-
sen hat, gelangte X. mit staats-
rechtlicher Beschwerde an das

Bundesgericht. Die Beschwer-
de wurde abgewiesen.

Erwägungen
Der Beschwerdeführer rügt, es
verstosse gegen das Willkür-
verbot, das Gleichbehand-
lungsgebot sowie gegen Treu
und Glauben, das Urlaubsjahr
für die Berechnung der Über-
brückungsrente mit einzube-
ziehen. 

Die Voraussetzungen für
eine Frühpensionierung sind
gemäss Dekret das erreichte
61. Altersjahr, mindestens 15
geleistete Dienstjahre sowie
ein zufriedenstellendes Ver-
halten während des gesamten
Dienstverhältnisses. In der an
die betroffenen Mitarbeiten-
den verteilten Informations-
broschüre über die Frühpen-
sionierung wurde zudem fest-
gehalten, dass bei einer Voll-
zeitanstellung die Überbrü-
ckungsrente voll, bei einer
Teilzeitanstellung hingegen
pro rata des durchschnitt-
lichen Beschäftigungsgrades
der letzten Jahre ausgerichtet
werde. Gemäss ständiger Pra-
xis des Staatsrates, welche
unterdessen Eingang in das
Reglement über das Staatsper-
sonal gefunden hat, sind für
die Berechnung des durch-
schnittlichen Beschäftigungs-
grades im Normalfall die letz-
ten sieben Jahre massgebend.

Willkürlich ist ein Ent-
scheid nur dann, wenn er
offensichtlich unhaltbar ist,
mit der tatsächlichen Situati-
on im Widerspruch steht oder
eine Norm, einen Rechts-
grundsatz oder den Gerech-
tigkeitsgedanken krass ver-
letzt. Da gemäss Dekret Kür-
zungen bei Teilzeitbeschäfti-
gung vorgenommen werden,
muss die Rente gerade auch
dann gekürzt werden, wenn
ein Mitarbeiter während
einem Jahr gar nicht gearbei-
tet hat. Die Bemessungsperi-
ode von sieben Jahren ist aus-
serdem lang genug, um ein
allfälliges nicht repräsentati-
ves Abweichen vom normalen
Beschäftigungsgrad auszuglei-
chen. Die Kürzung der Rente
ist damit nicht willkürlich.

Unter dem Gesichtspunkt
der Gleichbehandlung drängt
sich die Berücksichtigung des
Beschäftigungsgrades, so das
Bundesgericht, geradezu auf.
Demgemäss wurde der Be-
schwerdeführer nicht rechts-
ungleich behandelt.

Der Beschwerdeführer
wurde schon durch die In-
formationsbroschüre darüber
aufgeklärt, dass im Falle 
von Teilzeitbeschäftigung die
Rente gekürzt wird. Ausser-
dem erhielt er am 16. Juli
2001 ein Schreiben der Direk-
tion für Erziehung und kultu-
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relle Angelegenheiten des
Kantons Freiburg, in welchem
er darüber aufgeklärt wurde,
dass in seinem Fall die Rente
gekürzt werden müsse. Damit
hatte er Kenntnis von einer
allfälligen Rentenkürzung, die
Behörden hatten weder fal-
sche Erwartungen geweckt
noch ihn in einem falschen
Glauben gelassen. Es liegt
folglich kein Verstoss gegen
Treu und Glauben vor.

Bemerkungen
Willkür ist nicht schon dann
gegeben, wenn eine andere
Lösung ebenfalls vertretbar
oder sogar vorzuziehen wäre.
Wie das Bundesgericht in
ständiger Rechtsprechung
festgehalten hat, muss ein
Entscheid offensichtlich
unhaltbar sein, mit der tat-
sächlichen Situation im
Widerspruch stehen oder eine
Norm, einen Rechtsgrundsatz
oder den Gerechtigkeitsge-
danken krass verletzen. Nur
dann, wenn nicht bloss die
Begründung, sondern auch

das Ergebnis unhaltbar ist, gilt
der Entscheid als willkürlich.
Dass dies vom Gericht vorlie-
gend nicht angenommen
wurde, ist nicht zu beanstan-
den.

Nach dem Gleichbehand-
lungsgebot muss Gleiches
nach Massgabe seiner Gleich-
heit, Ungleiches nach Massga-
be seiner Ungleichheit behan-
delt werden. Es ist also keine
absolute Gleichbehandlung
verlangt. Unterscheidungen
müssen dabei immer sachlich
gerechtfertigt sein. Vorliegend
wurde einerseits unterschie-
den zwischen Vollzeit- und
Teilzeitangestellten. Diese
Unterscheidung ist sogar not-
wendig, da eine Gleichbe-
handlung zu einer Schlechter-
stellung der Vollzeitangestell-
ten führen würde. Anderer-
seits wurde der unbezahlte
Urlaub von X. einer Teilzeit-
beschäftigung gleichgesetzt.
Dieses Vorgehen ist zwar
weniger zwingend, aber bei
konsequenter Anwendung
unter dem Gesichtspunkt des

Gleichbehandlungsgebotes
ebenfalls nicht zu beanstan-
den, da der Beurlaubte tat-
sächlich weniger gearbeitet
hat als ein bis zur Pensionie-
rung durchgehend Vollzeitbe-
schäftigter. Problematisch
wäre einzig eine Ungleichbe-
handlung von Angestellten,
welche, mit X vergleichbar,
während längerer Zeit beur-
laubt waren.

Der Grundsatz von Treu
und Glauben wird dann ver-
letzt, wenn eine Vertrauens-
grundlage geschaffen wurde
und das so erweckte Vertrauen
verletzt wird. Wie das Gericht
erkannt hat, ist dies vorlie-
gend nicht geschehen. X.
wurde von niemandem weis
gemacht, er werde im Fall
einer Pensionierung die volle
Rente erhalten. Im Gegenteil:
durch die Informationsbro-
schüre und das Schreiben der
Direktion für Erziehung und
kulturelle Angelegenheiten
des Kantons Freiburg hätte er
wissen können, dass er mit
Kürzungen der Rente rechnen

muss. Insoweit kann dem
Gericht gefolgt werden, dass
hier keine Verletzung von
Treu und Glauben vorliegt. Es
wäre allerdings wünschens-
wert, dass in Zukunft deutli-
cher auf die Folgen von länge-
rem Urlaub auf die Höhe der
Übergangsrente aufmerksam
gemacht würde. Die Gleich-
setzung mit einer Teilzeitbe-
schäftigung ist nicht ohne
weiteres ersichtlich und sollte
daher im Rahmen der Infor-
mation der Betroffenen klar
erwähnt werden. 
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